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Zulässigkeit von AGB-Klauseln bei Konsumentenverträgen  
nach Art. 8 UWG

B. Benutzerkonten («Accounts»)
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sätzlich kein Konsumenten bzw. Verbrauchervertrag vor. Ein Gerichtsstand in 
der Schweiz ist nicht per se gesichert, relevant ist das entsprechende Vertrags
verhältnis. Eine AGBKontrolle würde, falls überhaupt nach Schweizer Recht, 
vermutlich nicht nach Art. 8 UWG stattfinden.344 Ob bei einer rein vertrags
rechtlichen AGBInhaltskontrolle ebenfalls von Unzulässigkeit einer solchen 
Bestimmung auszugehen wäre, ist fraglich.345

xii. Ausschluss der Löschungsmöglichkeit

Schliesst der Anbieter in seinen Nutzungsbedingungen die Löschung des 
Kontos für die Erben aus, so liegt bei einer solchen Klausel m.E. zumindest aus 
Sicht des schweizerischen Rechts aufgrund übermässiger Bindung ein Ver
stoss gegen Art. 27 Abs. 2 ZGB vor. Eine solche Klausel wäre sowohl nach Art. 8 
UWG als auch in einer rein vertragsrechtlichen Inhaltskontrolle als unzulässig 
einzustufen.346 Im Hinblick auf internationale Sachverhalte ist darauf hinzu
weisen, dass Art. 27 ZGB als Bestandteil des Ordre public gilt und der Vorbe
haltsklausel nach Art. 17 IPRG unterliegt.347

Auf	einen	Blick:	Zulässigkeit	von	AGB-Klauseln	bei	Konsumenten-
verträgen	nach	Art.	8	UWG
 – Vollständige Ausschlüsse der Vererbbarkeit: unzulässig in Konsumentenverträ-

gen und m.E. ebenfalls bei geschäftlichen Nutzungen nach einer rein vertrags-
rechtlichen AGB-Inhaltskontrolle.

 – Einschränkungen der aktiven Weiternutzung:
 – zulässig bei Personenbezogenheit der Nutzung, mangels Vererbbarkeit un-

nötig bei Höchstpersönlichkeit der Nutzung
 – unzulässig bei nicht primär personenbezogenen, vermögenswerten Ac-

counts, wenn sie einem Ausschluss der Vererbbarkeit gleichkommt
 – zulässig bei nicht primär personenbezogenen, vermögenswerten Accounts, 

wenn der vermögenswerte Inhalt auf die Erben transferiert werden kann

344  Vgl. vorne Rz. 132 f., 146.
345  Vgl. zur vertragsrechtlichen AGBInhaltskontrolle etwa Kramer, BK OR, Art. 19–20 

N 158 ff., 271 ff., 290 ff.; Meise/Huguenin, BSK OR I, Art. 19/20 N 23 ff.
346  Zur Rechtsfolge bei Verstössen gegen Art.  27 Abs.  2 ZGB vgl. Huguenin/Reitze, 

BSK ZGB I, Art. 27 N 18 ff. m.w.H.
347  Huguenin/Reitze, BSK ZGB I, Art. 27 N 34.
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IV. Vererbbarkeit des digitalen Nachlasses
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 – eher unzulässig bei kommerzieller Nutzung eines (auch) personenbezoge-
nen Ac counts; hier ist allerdings die Anwendbarkeit von Art. 8 UWG grund-
sätzlich infrage gestellt

 – Ausschluss der Vererbbarkeit von Multimediadateien: unzulässig, es sei denn, 
es wurde deutlich eine auf Lebzeiten begrenzte Nutzung vereinbart

 – Legitimationsnachweise: zulässig, sofern nicht übermässig schwer oder ggf. 
übermässig leicht zu erlangen (Gerichtsbeschluss: unzulässig, Erbenbescheini-
gung: grundsätzlich zulässig, Traueranzeige: allein wohl unzulässig)

 – Deaktivierung nach Inaktivität: zulässig bei Reaktivierbarkeit

 – Tod als ausserordentlicher Kündigungsgrund für beide Parteien: zulässig

 – Umbenennung des Benutzerkontos: zulässig

 – Verbot der Weitergabe von Zugangsdaten: unwirksam gegenüber Erben, Wil-
lensvollstreckern, Stellvertretern, Vorsorgebeauftragten; allenfalls wirksam 
gegenüber Vermächtnisnehmern

 – Ausschluss der Löschungsmöglichkeit: unzulässig

c. Höchstpersönlichkeit

aa. Unvererbbarkeit bei Höchstpersönlichkeit

i. Keine höchstpersönliche Natur des Nutzungsvertrags

Die Unvererbbarkeit eines Nutzungsvertrags kann sich aus der höchstpersön-
lichen Natur des Vertrags ergeben. Höchstpersönliche Rechte und Pflichten 
sind sowohl nach schweizerischem als auch nach deutschem Recht nicht ver
erblich.348

Höchstpersönlichkeit läge nach dem BGH dann vor, wenn der Inhalt des 
Rechts in einem solchen Mass auf die Person des Berechtigten oder des Ver
pflichteten zugeschnitten ist, dass bei einem Subjektwechsel die Leistung in 
ihrem Wesen verändert würde.349 Der BGH verneint die höchstpersönliche 

348  BGH vom 12. Juli 2018, III ZR 183/17 Rz. 33 ff. Zur Unvererbbarkeit höchstpersönli
cher Rechtspositionen in der Schweiz BGE 133 III 664 E. 2.5 S. 667; BGer 2C_586/2015 
vom 9. Mai 2016 E. 3.2 m.w.H. (nicht publiziert in BGE 142 II 307); BGer 2C_130/2012 
vom 2. August 2012 E. 3.2; BGer 5C.291/2006 vom 30. Mai 2008 E. 4.1; Guhl/Kol
ler/Schnyder/Druey, § 38 Rz. 40; Escher/Escher, ZK ZGB, Einl. N 5 ff.; Wei
mar, BK ZGB, Einl. N 7.

349  BGH vom 12. Juli 2018, III ZR 183/17 Rz. 34 m.w.H.
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